
 

 
 

Vertrag über die vorübergehende Wasserentnahme  
mit einem Standrohr-Wasserzähler für Trinkwasser 

 
Unter Anerkennung der unten stehenden Vertragsbedingungen, der Gebühren für Wasserlieferung 
durch Standrohrzähler und der jeweils gültigen Wasserlieferungsbedingungen der Gemeindewerke Die-
dorf wird folgender Vertrag zwischen dem Kunden und den Gemeindewerken Diedorf geschlossen: 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Name, Adresse, Telefonnummer 
 
Bankverbindung: ___________________________________________________________________ 
                              Bank 
 
_________________________________________________________________________________ 
IBAN                                                                                                      BIC 
 
mietet von den Gemeindewerken Diedorf ein Standrohr mit angebautem Wasserzähler  
 
Standrohr-Nr.: ____________________ Zählerstand: ____________________ 
 
für den Einsatzort: 
 
_________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer, Ort, Flur-Nr.  
 
zu folgenden Vertragsbedingungen: 
 
1. Der Standrohrwasserzähler wird nur in solchen Fällen ausgehändigt, in denen die Wasserversor-

gung anders nicht sichergestellt werden kann.  
2. Aus dem/den Hydranten der Gemeindewerke darf Wasser nur mit Standrohrwasserzählern der Ge-

meindewerke entnommen werden.  
3. Das gelieferte Wasser wird mit den jeweils gültigen Gebühren berechnet. Daneben wird eine Lei-

gebühr durch die Gemeindewerke erhoben. Die Konditionen sind auf der Rückseite abgedruckt.  
4. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass der ihm ausgehändigte Standrohrwasserzähler sachgerecht 

benutzt und nicht beschädigt wird. Er haftet für abhanden gekommene und beschädigte Standrohr-
wasserzähler ebenso wie für beschädigte Anlagen der Gemeindewerke (z.B. Hydranten) und für 
Wasserverluste. Die Gemeindewerke sind in solchen Fällen sofort zu informieren. Bei Beschädi-
gungen ist der Standrohrwasserzähler unverzüglich an die Gemeindewerke zurückzugeben. Der 
Kunde hat dafür zu sorgen, dass Dritte durch die Aufstellung und Benutzung des Standrohrwasser-
zählers sowie ggf. des Schlüssels für den Hydranten nicht zu Schaden kommen und trägt insoweit 
die Verkehrssicherungspflicht. Er hat die Gemeindewerke von Ansprüchen Dritter freizuhalten. Auf 
die Notwendigkeit einer verkehrsrechtlichen Anordnung im öffentlichen Bereich wird hingewiesen.  

5. Der Standrohrwasserzähler darf nicht an Dritte weitergegeben werden und nur im Versorgungsge-
biet der Gemeindewerke benutzt werden.  

6. Der Vertrag endet durch Rückgabe des Standrohrwasserzählers. Außerdem sind beide Parteien 
berechtigt, das Vertragsverhältnis innerhalb einer 14-tägigen Kündigungsfrist schriftlich auf das 
Ende eines jeden Monats zu kündigen. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt un-
berührt.  

7. Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Standrohrwasserzähler mit allem Zubehör un-
verzüglich und gereinigt zurückzugeben. Bei verspäteter Rückgabe oder verunreinigtem Standrohr-
wasserzähler werden die Kosten nach tatsächlichen Aufwand erhoben.  

 
 

Lochbrunner, Elke
Stempel



Bedingungen für das Ausleihen von Standrohr-Wasserzählern 
 
1. Zur Sicherstellung der aus dieser Haftung sich evtl. ergebenden Verbindlichkeiten hinterlegt der 

Kunde bei den Gemeindewerken eine Kaution in Höhe von 500,00 €. Dieser Betrag wird von den 
Gemeindewerken mit den entstandenen Kosten sowie mit evtl. noch nicht bezahlten Rechnungen 
aufgerechnet. Es wird deshalb erst nach Ausbau des Standrohres, dessen Prüfung, Erstellung der 
Abrechnung und nach Aufrechnung der noch offenen fälligen Beträge zurückgezahlt. 

2. Wenn das Standrohr vor dem geplanten Abholtermin nicht mehr benötigt wird, sind die Gemeinde-
werke umgehend darüber in Kenntnis zu setzen.  

3. Neben Verbrauchspreisen und der Leigebühr stellen die Gemeindewerke die tatsächlich angefalle-
nen Kosten für die Überprüfung und evtl. notwendig werdender Reparaturen des Standrohres bzw. 
des Hydranten in Rechnung.  

 
Die folgende Aufstellung vermittelt einen Überblick über die zu erwartenden Aufwendungen: 
 
Kaution        500,00 € 
Standrohr, Pauschale (Leihgebühr)      50,00 € 
Wasserverbrauchsgebühr nach aktuellem Gebührensatz     1,79 € 
 
Beschädigung des Standrohres     nach Aufwand 
Beschädigung des Hydranten     nach Aufwand 
 
Sämtliche Gebühren/Preise verstehen sich zuzgl. der derzeit gültigen Umsatzsteuer.  
 
 
Abwicklung: 
 
Bitte zahlen Sie eine Kaution von 500,00 € mit Verwendungszweck „Standrohr für (Einsatzort)“ auf fol-
gendes Konto ein:  
 
VR-Bank Handels- u. Gewerbebank eG  
 
IBAN: DE84 7206 2152 0003 2667 37         BIC: GENODEF1MTG   
 
Die Rücküberweisung der Kaution, nach Verrechnung der Leih- und Verbrauchsgebühr sowie evtl. noch 
offene fällige Forderungen, erfolgt auf das von Ihnen angegebene Konto. 
 
Mit dem ausgefüllten Vertrag und dem Nachweis der Zahlung der Kaution (z.B. Einzahlungsbeleg) ver-
einbaren Sie bitte einen Termin für den Ein- und Ausbau des Standrohres unter der Telefonnummer 
0171/5369212 oder unter r.kroker@gemeindewerke-diedorf.de. 
 

 
 
Kaution laut Einzahlungsbeleg bezahlt am ____________________. 
 
 
 
Standrohr Einbau: _______________ _______________ ________________________ 

Datum   Zählerstand  Unterschrift Bürger/in 
 
 

Hydrantenschlüssel: ja □ nein □      ________________________ 

         Unterschrift Gemeindewerke 
   
   
 
Standrohr Ausbau: _______________ _______________ ________________________ 
   Datum   Zählerstand  Unterschrift Bürger/in 
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